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Stadt m Prisidialamt

GZ Pras. 003786/2008/0005

Kundmachung

In der Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz am 24.6.2010 wurde der
Stadtrat

Karl-Heinz Herper

nach den Bestimmungen des 8 29 des Statutes der Landeshauptstadt Graz vom
BlUrgermeister angelobt.

Hinweis

Diese Verlautbarung wurde am 25.6.2010 an der Amtstafel des Rathauses angeschlagen
und ist an diesem Tag in Kraft getreten.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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GZ.: Pras 003786/2008/0005

l. Anderung der Referatseinteilung

Il. Ubertragung von Angelegenheiten des
Ubertragenen Wirkungsbereiches

Kundmachung

l.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2010 auf Vorschlag des Blirgermeisters
folgenden Beschluss gefasst:

Gemal § 62 Abs 3 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 in der Fassung LGBI. Nr.
42/2010 wird beschlossen, dass die zuletzt mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. April 2009
geadnderte Referatseinteilung, zuletzt kundgemacht im Amtsblatt Nr. 4/2009 vom 6.5.2009,
dahingehend geandert wird, dass unter Zugrundelegung der Geschéftseinteilung fir den
Magistrat, zuletzt im Amtsblatt Nr. 1/2010 vom 3.Februar 2010 kundgemacht, jene Gruppe
von Geschaften — soweit es sich um solche des eigenen Wirkungsbereiches handelt —, die
bisher Herrn Stadtrat Dr. Wolfgang Riedler zugewiesen waren, nunmehr Herrn Stadtrat Karl-
Heinz Herper zur Berichterstattung und Antragstellung im Stadtsenat zugewiesen werden.

1.
Am gleichen Tag hat der Blrgermeister der Landeshauptstadt Graz gemaf § 60 Abs 2 des
Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBI 42/2010, verfiigt, dass die in dieser
Referatseinteilung genannten Angelegenheiten, die Herrn Stadtrat Karl-Heinz Herper
Ubertragen wurden, soweit es sich um solche des Ubertragenen Wirkungsbereiches handelt,
zur Besorgung in seinem Namen Ubertragen werden.

Ausgenommen von dieser Verfligung ist die Erlassung einstweiliger Verfligungen, soweit
diese aufgrund bundes- und landesgesetzlicher Bestimmungen vom Birgermeister bzw. der
Bezirksverwaltungsbehérde im Falle unmittelbar drohender Gefahr fir besonders geschitzte
Rechtsguter zu treffen sind.

Hinweis

Diese Verlautbarung wurde am 25.6.2010 an der Amtstafel des Rathauses angeschlagen
und ist an diesem Tag in Kraft getreten.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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GZ.: Pras. 009783/2003/0176
Geschéftseinteilung fir den Magistrat

Kundmachung

Gemald § 35 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 in der Fassung LGBI Nr.
41/2008 hat der Blrgermeister mit Zustimmung des Stadtsenates vom 21.5.2010 zu
Pr&s.009783/2003/0176 folgende Anderungen und Erganzungen der zuletzt im Amtsblatt Nr.
1/2010 vom 3.Februar 2010 kundgemachten Geschaftseinteilung fir den Magistrat Graz

erlassen:

Abteilung far Grinraum und Gewasser

4. Hauptgruppe
10/5- 414

Sachverstandigen- und Erhebungstatigkeit

Uberprufung der Einhaltung der Bestimmungen der
Gilleverordnung

Bau- und Anlagenbehérde

22. Hauptgruppe
0017-2201
0017-2202
0017-2203

23. Hauptgruppe

28. Hauptgruppe

0017-2843
0017-2844
0017-2845
0017-2846
0017-2847

Umweltamt

8. Hauptgruppe
0023- 809

Nr. 9 vom 7. Juli 2010

Angelegenheiten des Umweltrechts

Verfahren nach dem Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
Verfahren nach dem Umweltmanagementgesetz

Verfahren nach dem Steierméarkischen Umwelthaftungsgesetz

Angelegenheiten des Umweltmanagementrechts

Ubertretungen in Verwaltungsstrafsachen,
Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Teil Il
Steiermarkisches Umwelthaftungsgesetz
Steiermarkisches Aufsichtsorgangesetz
StralRenreinhalteverordnung

Tabakgesetz

Verunstaltungsverordnung

Abfallwirtschaftliche Planung, Kontrolle und Beratung

Geschaftsfiihrung in der Abfallwirtschaftskommission der Stadt
Graz

entfallt!

entfallt!

entfallt!
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Wahrnehmung der Aufgaben, Rechte und Pflichten der
0023- 809 Abfallwirtschaftsverbdnde geman dem Stmk.
Abfallwirtschaftsgesetz

Abteilung fur Feuerwehr- und Katastrophenschutz

8. Hauptgruppe  Angelegenheiten des Katastrophen- und Zivilschutzes

Einsatztechnische Betreuung des juristischen
OOFW- 804 Einsatzbereitschaftsdienstes sowie Organisation im Einsatz-
und Katastrophenfall

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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Stadt m Personalamt

VERORDNUNG des Stadtsenates,
mit der die Nebengebihrenordnung 1991 — NGO
abgeéandert wird

GZ.: A1-1705/2003 — 47

Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Graz hat am 26.3.2010 gemal} 8§ 31 der Dienst- und
Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBI. Nr. 30/1957, zuletzt
geandert mit LGBL. Nr. 5/2010, beschlossen:

Die Verordnung des Stadtsenates vom 7.2.1992 betreffend die Nebengebiihren der Beamten
der Landeshauptstadt Graz (Nebengebiihrenordnung 1991), zuletzt in der Fassung des
Stadtsenatsbeschlusses vom 15.5.2009, wird wie folgt geandert:

Artikel |

Anderungen im ,BESONDEREN TEIL*

1. Im Abschnitt ,,8 31 ¢ DO — Sonn- und Feiertagsvergutung bzw. -zulage® entfallt der
Unterabschnitt , Mag. Abt 5 — Sozialamt/Wohnheime*

2. Im Abschnitt ,8 31 f DO — Mehrleistungszulage* wird nach dem Unterabschnitt
Mag. Abt. 7 — Gesundheitsamt folgender Unterabschnitt eingefligt:

»Mag. Abt. 8/3 — Abteilung fur Rechnungswesen
Referent/innen/en der Rechnungskontrolle, die nicht in der Dienst- bzw.
Entlohnungsklasse VII eingestuft Sind.............ooocciiiiiiieiiiiine, € 167,70 mtl.”

3. Im Abschnitt ,8§ 31 h DO - Erschwerniszulage* wird nach dem Unterabschnitt
»~Mag. Abt. 16 - Kulturamt® folgender Unterabschnitt eingefiigt:

~Mag. Abt. 17 — Bau- und Anlagenbehétrde
Bedienstete des technischen Dienstes, die Verhandlungen in Mehrparteienverfahren
nach dem AVG zu fUhren haben .........ooouviveeiiiii e, € 86,80 mtl.“

4. Im Abschnitt ,§ 31 j DO - Aufwandsentschadigung” wird im Unterabschnitt
»~Mag. Abt. 17 — Bau- und Anlagenbehérde” folgende Wortfolge angeftigt:

.Bedienstete des technischen Dienstes, die Verhandlungen in Mehrparteienverfahren

nach dem AVG zu fiuhren haben (an Stelle der AulRendienstzulage gem 8§ 6 des
Allgemeinen Teiles der Nebengebihrenordnung 1991)............... € 75,00 mtl.“
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5. Der Abschnitt , Geriatrische Gesundheitszentren der Landeshauptstadt Graz*
Unterabschnitt ,, § 31 e DO — Bereitschaftsentschadigung” lautet:

»8 31 e DO — Bereitschaftsentschadigung:

2 Bedienstete im Pflegewohnheim Rosenhain

2 Bedienstete im Ger. Krankenhaus

1 Bedienstete/r im Pflegewohnheim Geidorf,

aul3erhalb der Dienstzeit bei extremer Witterung

werktags ab 14 Uhr und an Samstagen ........cccccceeveeevvveviiiien e, € 18,50 pro Tag,
J€ SONN- UNA FEIEIAQ .. vvvvvveiiieiiiiiiiiiiiiriieriieerreeererrrerrerrerrerrrrrnrrrnn. € 29,00 pro Tag.

1 Bedienstete/r fur die Betreuung der technischen Anlagen und 1 Bedienstete/r fur die
Betreuung des EDV-Systems

AN WETKEAGEN ... € 2,53 pro Stunde,
an Sonn- UNd FeIEIMAGEN ........cuuiiiiiiiie e € 4,04 pro Stunde.”

1 Bedienstete/r des Gehobenen Dienstes fiir Gesundheits- und Krankenpflege und

1 Bedienstete/r der Pflegehilfe fir den taglichen Bereitschaftsdienst in der Zeit von 6:00
Uhr bis 21:00 Uhr jeweils in der Albert Schweitzer Klinik, im Pflegewohnheim Rosenhain
und im Pflegewohnheim Geidorf

an Samstagen (sofern dieser kein Feiertag ist)...........cccccccveeeninns € 2,53 pro Stunde,

an Sonn- UNd FeIEIMAgEN ........c.uiiiiieiie e € 4,04 pro Stunde.”

6. Der Abschnitt , Geriatrische Gesundheitszentren der Landeshauptstadt Graz"
Unterabschnitt , & 31 f DO — Mehrleistungszulage” lautet:

»8 31 f DO — Mehrleistungszulage:

Leiter/in d. Haus- und Transportdienstes,

Leiter/in des Technik-ServiCe-TEAMS .......c.ccouuieiiiiiiiiieeiie e € 145,50 mtl.
Vertretung der Stationsleitung ...........ccevivririiieiii e € 10,50 pro Tag,
Leiter/in der KUChE ROSENNAIN .. .c.uiiee e eeae e € 104,10 mtl.
Verwalter/in des Pflegewohnheims Rosenhain ..............cccoooeeeeiei, € 145,50 mtl.
Verwalter/in des Pflegewohnheims Seniorenzentrum/Geidorf ............... € 145,50 mtl.
Bedienstete des Gehobenen Dienstes fur Gesundheits- und

Krankenpflege, wenn diese zur Hygienefachkraft bestellt sind .............. € 145,50 mtl.

Den nachfolgend angefiihrten Arzten der Stationen, in denen Patienten der Akutgeriatrie
und Remobilisation untergebracht sind, geblhren - entsprechend der erbrachten
Mehrleistungen - von einem Betrag in der Hohe von insgesamt € 42,50 pro
Sonderklassepatient/in und Tag (monatliche Gesamtverteilungssumme) folgende Anteile:

ArZHICR/EITE LEIEITIN ..ottt eeeeeea e 20 Anteile,
Leiter/in der MediziniSChen GEeHALI® ..........vueviviiiieiiiiee e 25 Anteile,
Leiter/in der INNeren MEIZIN .........oveeniiiiiiiee e 35 Anteile,
Leiter/in der NeUrOlOgI€ ........ccvvveuiiiii i e e e e eaees 25 Anteile,
jede/m/r stationsfihrenden Fach/arzt/arztin ............cccccvvevvveevveeiieeiieiiiieeiieene, 12 Anteile,
jede/m/r StatioNS/ArZU/ArZEIN ..........cooiiiiiii e 7 Anteile.

Bei Bediensteten, deren regelmaRige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist
(Teilbeschaftigung), sind diese Anteile entsprechend dem Beschaftigungsausmafd zu
aliquotieren.
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Eine Erhohung dieser Nebengebihr nach der Bestimmung des § 12 des Allgemeinen
Teiles dieser Verordnung (,Valorisierung®) findet nicht statt.

Den nachfolgend angeflhrten Bediensteten gebihrt - entsprechend der erbrachten
Mehrleistungen - von einem Betrag in der HOhe von insgesamt € 9,-- pro
Sonderklassepatient und Tag (monatliche  Gesamtverteilungssumme)  eine
Mehrleistungszulage in der angefiihrten Hohe:

Verwaltungsleiter/in und Pflegedienstleiter/in..................... je € 1,50 pro Patient und Tag
Pflegedienstleitung des Pflegewohnheims Rosenhain
und des Pflegewohnheims Geidorf............ccvvveviiiiiiininnnnnns je € 0,50 pro Patient und Tag

Pflegedienstleitung der Albert Schweitzer Klinik | und Il......je € 1,-- pro Patient und Tag
Betriebsleiter/in, Finanzserviceleiter/in und Zentrale
SerVICEIRIEI/IN ..o je € 1,-- pro Patient und Tag

Eine Erhéhung dieser Nebengebihr nach der Bestimmung des § 12 des Allgemeinen
Teiles dieser Verordnung (,Valorisierung®) findet nicht statt.”
7. Der Abschnitt ,Geriatrische Gesundheitszentren der Landeshauptstadt Graz“

Unterabschnitt , & 31 h DO — Erschwerniszulage” lautet:

»8 31 h DO — Erschwerniszulage:

Bedienstete des Gehobenen med.-techn. DIENStES ........ccvvvevviiiiinieinnnnns € 176,60 mtl.
MediziniISChe MaSSEUITINNEN/E ... oo € 135,20 mtl.
SeNIOreNDEITEUEIIINNEN . ...t eeaas € 135,20 mtl.
Abteilungshelfer/innen ...........cccc € 135,20 mtl.
HaUSAIDEITEI/INNEN ..t e e e e e aans € 62,30 mtl.
Portier/innen/e in den Pflegewohnheimen Rosenhain und Geidorf......... € 62,30 mtl.
[N 1o g T=T 0] 1=T0 [T g 1] (=] (< € 124,70 mtl.
Leiter/in, Facharbeiter/innen d. Haus- und Transportdienstes und

Leiter/in des TeChNIK-ServiCe-TEAMS ......veueeeee et eeans € 124,70 mtl.
Fir das Waschen, Ankleiden von Verstorbenen ........ccocooeevveiiivieieiinnnn, € 10,50 pro Verst."

Artikel Il

Der Abschnitt ,, Geriatrische Gesundheitszentren der Landeshauptstadt Graz"
Unterabschnitt ,,§ 31 f DO — Mehrleistungszulage*“ lautet:

,8 31 f DO — Mehrleistungszulage:

Leiter/in d. Haus- und Transportdienstes,

Leiter/in des TeChNIK-ServiCe-TEAMS ......viuee ettt e e e € 145,50 mtl.
Vertretung der StationSIeituNG ..........vvvviieiiieiiiee e € 10,50 pro Tag,
Leiter/in der KUChe ROSENNAIN .......oivviiiii et € 104,10 mtl.
Verwalter/in des Pflegewohnheims Rosenhain ............cccccceeeeiieieriiennnnnn, € 145,50 mtl.
Verwalter/in des Pflegewohnheims Seniorenzentrum/Geidorf ............... € 145,50 mtl.
Bedienstete des Gehobenen Dienstes flir Gesundheits- und

Krankenpflege, wenn diese zur Hygienefachkraft bestellt sind .............. € 145,50 mtl.

Den nachfolgend angefiihrten Arzten der Stationen, in denen Patienten der Akutgeriatrie
und Remobilisation untergebracht sind, gebuhren - entsprechend der erbrachten
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Mehrleistungen - von einem Betrag in der H6he von insgesamt € 46,10 pro
Sonderklassepatient/in und Tag (monatliche Gesamtverteilungssumme) folgende Anteile:

ATZUICH/EIIE LEILEITIN, .o et 20 Anteile,
Leiter/in der MedizinNiISChEN GEIIALIIE, ......vvvniieeiieee e e e 25 Anteile,
Leiter/in der Inneren MeIiZIN ........oovvvuiiiiiiiie e 35 Anteile,
Leiter/in der NEUIOIOGIE ......ovveviieeiieieiieeiieeieietieeeieeseeeeeeeeeeeebeeeaeeeneeeeneenneennennnes 25 Anteile,
jede/m/r stationsfilhrenden Fach/arzt/arztin ...........cccccoeeeei i, 12 Anteile,
jede/m/r StatioNS/arZt/ArZtin..............coevveeiiii e 7 Anteile.

Bei Bediensteten, deren regelméafRige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist
(Teilbeschaftigung), sind diese Anteile entsprechend dem Beschéaftigungsausmald zu
aliquotieren.

Eine Erhoéhung dieser Nebengebiihr nach der Bestimmung des 8§ 12 des Allgemeinen
Teiles dieser Verordnung (,Valorisierung*) findet nicht statt.

Den nachfolgend angefiihrten Bediensteten geblihrt - entsprechend der erbrachten
Mehrleistungen - von einem Betrag in der H6he von insgesamt € 10,-- pro
Sonderklassepatient und Tag (monatliche  Gesamtverteilungssumme)  eine
Mehrleistungszulage in der angefiihrten Hohe:

Verwaltungsleiter/in und Pflegedienstleiter/in.................... je € 1,50 pro Patient und Tag
Pflegedienstleitung des Pflegewohnheims Rosenhain
und des Pflegewohnheims Geidorf............ccccvvveieeiiiiiinnne. je € 0,50 pro Patient und Tag

Pflegedienstleitung der Albert Schweitzer Klinik 1 und Il......je € 1,-- pro Patient und Tag
Betriebsleiter/in, Finanzserviceleiter/in und Zentrale

SErVICEIBIEI IN ..uuviiiiiiiiiiiiii s je € 1,-- pro Patient und Tag
EDV-LEIer/iN ..o e e e e e e € 1,-- pro Patient und Tag

Eine Erh6hung dieser Nebengebuhr nach der Bestimmung des § 12 des Allgemeinen
Teiles dieser Verordnung (,Valorisierung®) findet nicht statt.”

Artikel Il

Inkrafttretensbestimmungen
Es treten in Kraft:

1) Artikel I mit 1.1.2010
2) Artikel Il mit 1.4.2010

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nag|
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Stadt m BiirgerInnenamt

Referat Gewerbeverfahren
GZ.: A4 — K 410/qu/2000
Gemeindejagdgebiete in Graz;
Aufteilungsentwurf 2010/2011

KUNDMACHUNG

Der fur die Grazer Gemeindejagdgebiete fur das Jagdjahr 2010/2011 erzielte Pachtzins wird
gemalR § 21 Abs 1 des Steiermarkischen Jagdgesetzes, LGBI 1986/23 idF LGBI 2000/58
unter Zugrundelegung des Flachenausmalles der in das betreffende Gemeindejagdgebiet
einbezogenen Grundstiicke an die Grundbesitzer aufgeteilt.

Bei der nach der zitierten gesetzlichen Bestimmungen erfolgenden Aufteilung des
Pachtzinses durch den Gemeinderat ist dessen Stellung der eines Treuhanders
gleichzusetzen.

Gemall § 21 Abs 1 des Steiermarkischen Jagdgesetzes sollen die Grundbesitzer dieser
Jagdgebiete ihre Anteile am Pachtzins beim Magistrat Graz beheben kdnnen, wobei sie ihre
Anspruchsberechtigung durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges, der nicht alter als sechs
Monate sein darf, darzulegen haben.

Gemall § 21 Abs 2 leg. cit. steht es jedem Grundbesitzer im jeweiligen Jagdgebiet frei,
gegen diesen Aufteilungsmodus innerhalb von vier Wochen beim Magistrat Graz,
Birgerinnenamt, Einwendungen schriftlich einzubringen oder bei diesem Amt im Amtshaus,
8010 Graz, Schmiedgasse 26, 3. Stock, Zimmer 315, an Werktagen von Montag bis Freitag
zwischen 8.00 und 12.00 Uhr zu Protokoll zu geben.

Die genauen Zeiten, in denen diese Anteile behoben werden kdnnen, werden nach Vorliegen
des diesbezuglichen Gemeinderatsbeschlusses noch gesondert kundgemacht.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl

Nr. 9 vom 7. Juli 2010 Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz Seite 10 von 49



Stadt m Liegenschaftsverkehr

GZ.: A8/4-2576/2001

Kleingartenverordnung

2010
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Kleingartenverordnung 2010

Kleingartenverordnung fir die bauliche Ausgestaltung von Kleingéarten nach 8 25 Abs. 3 Z 4
Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 1974 idgF.

Stadtsenatsbeschluss vom 25.6.2010, verlautbart im Amtsblatt 2010 Nr. 9, der
Landeshauptstadt Graz vom 7. Juli 2010.

Aufgrund des vorgenannten Beschlusses wird verordnet:

§1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Verordnung finden auf jene Kleingarten Anwendung, die sich auf
Liegenschaften befinden, die im Besitz der Stadt Graz stehen. Weiters werden auch noch
Richtlinien fur die darlber hinaus gehende Gartenbenlitzung erlassen.

Es wird kein Einwand erhoben, wenn diese Kleingartenverordnung von anderen Vereinen
Ubernommen wird.

§2
Begriffsbestimmungen

1. Als Dauerkleingartenanlagen werden in dieser Vorschrift jene Kleingartenanlagen auf
Liegenschaften im Besitz der Stadt Graz bezeichnet, die durch Beschluss des
zustandigen Gemeindeorganes ausdriicklich fir dauernde kleingartnerische Zwecke
gewidmet sind.

2. Die sonstigen Kleingartenanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften (6ffentliches
Gut, Vorbehaltsflachen der Stadt Graz, usw.) sind nicht Dauerkleingérten.

3. Als Kleingartenflache oder Parzelle wird das innerhalb einer Kleingartenanlage dem
einzelnen Kleingartner mittels Unterpachtvertrages zur Benltzung Uberlassene
Grundsttick bezeichnet.

Unter kleingartnerischer Nutzung versteht man die Vielfalt des Anbaues von Pflanzen
(Mischkulturen), welche im Rahmen des Erlaubten z. B. Gemise, Obst, Beeren, Blumen,
Blutenstraucher und Rasen eine sinnvolle 6kologische Gartengestaltung ergibt.

§3
Gartenbenltzung

1. Sowohl Dauerkleingartenflichen als auch sonstige Kleingartenflachen dirfen auf keinen
Fall fir eine erwerbsmalfiige gartnerische Nutzung verwendet werden.

2. Bei einer Neubesiedelung einer Dauerkleingartenanlage hat jede Kleingartenflache

(Parzelle) mindestens 200 m2, hdochstens 400 m2 zu betragen. Bei der Neuvergabe einer
Kleingartenparzelle sind bestehende Doppelparzellen nach Méglichkeit zu trennen. Bei
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Zusammenlegung von kleinen Parzellen darf das Gesamtausmald der neuen
Gartenflache 400 mz2 nicht Uberschreiten.

Bei Altbestdnden kann auch 8 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1958 iber die
Regelung des Kleingartenwesens (Kleingartengesetz) herangezogen werden.

Es ist nur die Pflanzung von Obstgehdlzen und kleinwiichsigen Zierstrauchern gestattet.
Bei der Pflanzung von Obstgehdélzen ist ein Mindestabstand von 2 m zur Nachbarparzelle
einzuhalten und darf eine maximale Hohe von 4 m nicht Uberschritten werden. Die
Verpflanzung von schnellwiichsigen und grof3kronigen Baumen wie Waldb&ume und
hochstammige Obstbaume ist untersagt.

Soweit solche Baume in Kleingartenanlagen bereits vorhanden sind, ist nach der Stmk.
Baumschutzverordnung vorzugehen. Die Neupflanzung von Thujen und Koniferen ist
nicht erwinscht.

Der Anbau von Feldgemuse ist in geringen Mengen fir den Eigenbedarf gestattet.
Die Auslibung von Berufsarbeiten ist innerhalb der Kleingartenanlage unzulassig.

Die Wege innerhalb der Kleingartenanlage durfen, mit Ausnahme der Zubringung von fur
die Bewirtschaftung und Bebauung notwendigen Materialien, mit Fahrzeugen nicht
befahren werden. Fahrrader sind zu schieben.

Eine Anh&ufung von Materialien vor und in der Vereinsanlage ist nicht gestattet.

Die behoérdlich angeordneten Schadlingsbekampfungen, wie Spritzungen und alle
MaRRnahmen die fir die Gesundheit der Kulturen erforderlich sind, sind strikt einzuhalten.
Die Vereinsleitungen sind fur die zeitgerechte und ordentliche Durchflhrung
verantwortlich. Diesbezigliche Anordnungen der Vereinsleitung sind zu befolgen.

Alle vom Verein geschaffenen Gemeinschaftsanlagen, sind mit gréter Schonung zu
behandeln. Jeder Gartenbesitzer ist verpflichtet jedwede Beschédigung der
Vereinseinrichtungen zu verhindern.

§4
Bauwerke innerhalb von Kleingartenanlagen

Die Errichtung von Bauwerken (Einzelobjekten und Gemeinschaftsbauten) innerhalb
einer Kleingartenanlage ist nach erfolgter Grundwidmung an eine baubehérdliche
Bewilligung in der jeweiligen Fassung des Stmk. Baugesetzes gebunden. Auf jeden Fall
muss die Vereinsleitung vor der Zustimmung zur Errichtung oder zum Umbau eines
Bauwerkes (Gartenhaus, Pergola usw.) bei der Generalverpéchterin schriftlich anfragen,
ob eine allenfalls geplante Versorgungsleitung (Gas, Wasser, Strom, Kanal etc.) eine
Baubewilligung verhindern wirde.

Sollten fir eine Kleingartenanlage einheitliche (generelle) Bauwerkstypen ausgearbeitet
werden, so kann eine Baubewilligung fur alle diese Typen entsprechenden Bauwerke
erteilt werden. Die Aufstellung der auf diese Weise genehmigten Objekte bedarf dann nur
einer baubehdérdlichen Anzeige durch die Vereinsleitung.

Ansuchen um die baubehdrdliche Bewilligung sind jedenfalls vorab vom Vereinsobmann
gegenzuzeichnen.
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Fur jede Errichtung oder fir den Umbau einer Baulichkeit (Gartenhaus, Pergola oder
Pavillon, Glashaus, Feuchtbiotop) ist die Zustimmung durch die Vereinsleitung sowie des
Landesverbandes erforderlich. Gleichfalls ist der Aufstellungsort im Einvernehmen mit
der Vereinsleitung festzulegen.

§5
Anordnung der Bauwerke

Jedes Bauwerk in einer Kleingartenanlage ist freistehend zu errichten. Die Anordnung
der Gartenhauser hat zur Erzielung eines geordneten Gesamtbildes der Anlage in
Reihen zu erfolgen.

Von jenen in 88 6 und 7 angefuhrten Bauwerken (Gartenhaus, Pergola,
Geratehauschen, Glashaus, Pavillon, mobile Schwimmbecken) dirfen auf einer
Kleingartenparzelle nicht mehr als drei zur Aufstellung gelangen.

Jedes Bauwerk muss von der Grenze der Gartenflache (Parzelle) einen Mindestabstand
von 2 m haben.

86
Gartenhéauser

Auf jeder Gartenflache (Parzelle) darf grundséatzlich nur ein einziges Gartenhaus errichtet
werden; wenn der Grundriss einer Parzelle das Aufstellen eines zweiten Objektes
sinnvoll erscheinen lasst, darf ein getrennt stehendes Objekt als Werkzeughutte mit
einem maximalen Ausmal3 von 6 m2 errichtet werden. Beide Objekte zusammen, dirfen
aber das vorgegebene Gesamtausmald nicht tberschreiten.

Die einzelnen Gartenhauser sind dem allgemeinen Erscheinungsbild der Anlage
anzugleichen und ist die Raumeinteilung so zu planen, dass die zur Gartenpflege
notwendigen Geratschaften untergebracht werden kdnnen. Fir den ordnungsgemalien
Bauzustand ist stdndig Sorge zu tragen.

Gartenhauser sind in der Regel aus Holz zu errichten, eine Unterkellerung ist zulassig.
Das dauernde Bewohnen der Gartenhauser ist verboten.

Die GroRe der Gartenhduser hat mindestens 12 m2 zu betragen und darf 35 m2 nicht
Uberschreiten. Die Grundflaiche eines Objektes darf max. 12 % der jeweiligen
ParzellengroRe ausmachen. Dachvorspriinge missen mindestens 30 cm betragen,
hdchstens jedoch 60 cm. Um- oder Zubauten an bestehenden Gartenhdusern sind nur
zulassig, wenn die neuverbaute Gesamtflache das vorerwahnte Hochstausmal nicht
Uberschreitet und wenn das vollendete Bauwerk mit einem einheitlichen Dach ohne
Abteilung (Knick) eingedeckt wird.

Die Hohe der Gartenhauser wird nur bis zu einer Traufenhéhe von 3 m erteilt. Als
Bezugsebene fir die Festlegung der Hohe gilt das Niveau der umliegenden
Gartenflache.

Die Firsthohe darf bei Satteldachern 4 Meter, bei Pultdachern und Pergolaabdeckungen
3,50 Meter nicht tberschreiten.

Die Sockelhohe der Objekte muss mindestens 10 cm betragen und darf 30 cm nicht
Uberschreiten.

Als Dachform sind im Allgemeinen nur Sattel- oder Pultdacher vorgesehen.
Die Déacher sind feuerbestandig einzudecken. Die Verwendung von Dachpappe, als
alleinige Abdeckung, ist ausnahmslos verboten.
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pas Ansetzen von Pultdachern an die Seitenwande ist verboten. Eine Ausnahme ist die
Uberdachung von auf3enliegenden Kellerabgangen.

Die lichte Hohe der Aufenthaltsrdume in Gartenhdusern wird mit mindestens 2,20 m
festgesetzt.
Die lichte Hohe der Kellerraume muss mindestens 2 m betragen.

Die Errichtung von Rauchfangen in Gartenhausern ist nicht erlaubt. Es dirfen nur solche
Heiz- und Kochstellen eingerichtet werden, welche keine besonderen Anlagen zur
Ableitung der Abgase erfordern.

Als Baustoff darf ausschlie3lich Holz verwendet werden.

Fundamente und Kellerumfassungswénde sind aus Beton oder mit zementgebundenen
Formsteinen, und die Kellerdecken sind aus Massivbeton oder aus Fertigteildecken
herzustellen.

8§87
Nebenobjekte

Grundsatzlich kénnen auf einer Kleingartenparzelle Nebenobjekte wie Pergolen,
Pavillons oder Glash&user errichtet werden.

Eine Pergola kann maximal 12% der jeweiligen ParzellengroRe ausmachen, maximal
aber 15 m2. Die Abdeckung ist in Form eines Pultdaches mit ganz geringer Neigung, um
das Abrinnen des Regenwassers zu gewabhrleisten, unter Verwendung von feuerfestem
Material zu errichten. Dachrinnen zum Sammeln von Regenwasser kénnen angebracht
werden. Die offenen Seitenteile durfen nur bis zu einer Hohe von 120 cm verschalt
werden. Diese Pergolen sind mit Schlingpflanzen oder Wein zu begrinen, als Hilfe zum
Festhalten der Bepflanzung kénnen Rankengitter (Holz oder Metall) verwendet werden.

Anstelle von Pergolen kdnnen auch Pavillons aus Holz, wie im Handel erhéltlich, mit
einem Durchmesser von 3 m bzw. max. 15 m2 Grundflache ohne geschlossene
Wandelemente errichtet werden. Mit Ausnahme der Dachform und Ausmall des
Pavillons gelten die Bestimmungen fiir Pergolen.

Das Errichten von begehbaren handelsublichen Glas-, Gewdachshausern (Glas,
Kunststoff oder Folie) bei Grundstlicken bis 300 m2bis zu einem Hochstausmald von 6 m2
Grundflache und bei Grundstlicken tber 300 m2 bis zu einem Héchstausmaf von 10 m2
Grundflache ist zur Aufzucht und Unterbringung von Pflanzen gestattet und darf nicht
(z.B. als Wintergarten) zweckentfremdet werden.

Ein standiges Aufstellen von Zelten (Partyzelten) auf Gartenparzellen ist nicht erlaubt.
Gegen eine kurzfristige Verwendung solcher Partyzelte ist nichts einzuwenden. Das
Partyzelt ist aber nachher, wieder zu entfernen.

§8
Sanitare Anlagen

In den Kleingartenanlagen sind WCs in ausreichender Anzahl zu errichten.

Ist die Errichtung von Wasserspulklosetts moglich, sind fir die Ausfihrung der
Entwasserungsanlage grundsatzlich die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften
malfigeblich.

Sind Campingtoiletten vorhanden, hat die Entleerung ausnhahmslos in zentrale
Sammelgruben zu erfolgen.
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§9
Errichtung von Wasserflachen

Die Errichtung von mobilen handelsiiblichen Schwimmbecken bei Grundstiicken bis 300
m?2 bis zu einem maximalen Ausmald von 10 m? und bei Grundstiicken tiber 300 m? bis
Zu einem maximalen Ausmalf3 von 17 mz2 ist im Bereich von Kleingartenflachen gestattet.
Diese sind bei Bestehen eines Kanalanschlusses der Anlage Uber diesen zu entleeren.
In Anlagen die an kein o¢ffentliches Kanalnetz angeschlossen sind, hat eine sonstige
ordnungsgemafe Entsorgung zu erfolgen und zwar so, dass es zu keiner
Beeintrachtigung der Nachbarparzellen kommt. Mit Chemikalien versetztes Wasser darf
jedenfalls nicht auf der Gartenanlage im Erdreich zur Versickerung gebracht werden.
Umweltbedingte Auflagen, Gesetze und Verordnungen sind zu beachten. Fir den
entstandenen Wassermehrverbrauch ist eine eigene Wasseruhr einzubauen.

Die Errichtung von Feuchtbiotopen ist wiinschenswert und darf 2 % der Grundflache
betragen, jedoch 9 m2 nicht Gberschreiten.

Jeder Kleingartner ist flr Personen- und Sachschaden, die im Zusammenhang mit der
Errichtung einer Wasserflache auftreten sollten, haftbar.

§10
Einfriedung der Gesamtanlage

Auleneinfriedungen einer Gesamtkleingartenanlage dirfen eine Hohe von 2,00 m nicht
Uberschreiten. Hiefur bedarf es jedoch baubehérdlicher Bewilligungen.

Einfriedungen dirfen nicht in geschlossener Form als Mauer oder Bretterzaun errichtet
werden (Ausnahmen sind behdrdlich genehmigte Bauwerke).

Die Einfriedungen sind in gefélliger Form und in einheitlicher Art z. B. Stahl- oder
Betonsteher und Drahtgeflecht oder als lebende Hecke (Hainbuche u. &) herzustellen.
Die Verwendung von Schilfrohrmatten oder Matten aus Kunststoff sowie das Anbringen
von Stacheldraht ist untersagt.

§11
Einfriedung und Wegflachen einzelner Parzellen

Die Einfriedung einzelner Kleingartenflachen (Parzellen) innerhalb der Kleingartenanlage
ist grundsatzlich nicht zuldssig (auRer die Vereinssatzungen legen dies ausdriicklich
fest), es sei denn, sie erfolgt durch lebende Hecken, die eine Maximalhéhe von 1,50 m
nicht Uberschreiten. Sie missen aul3erdem so gepflanzt werden, dass der Erhaltungs-
und Pflegeschnitt auch an der Seite des Nachbarn ohne Betreten der Nachbarparzelle
erfolgen kann.

Die Wege innerhalb von Kleingartenflachen (Parzellen) dirfen nicht geschlossen
betoniert oder asphaltiert werden. Gartenplatten oder Pflastersteine (Kunststein oder
Natur) sind im Sandbett verlegt erlaubt.
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§12
Rechtliche Wirkungen

Mit dem Inkrafttreten dieser Kleingartenverordnung verlieren alle bisherigen, flr den
Geltungsbereich dieser Kleingartenverordnung bestehenden Vorschriften ihre Gultigkeit.

§13
Kleingartenkommission

Zur Uberwachung der Bestimmungen des Generalpachtvertrages und der Einhaltung dieser

Kleingartenverordnung ist eine Kleingartenkommission eingesetzt. Dieser Kommission

obliegt es, insbesondere darauf einzuwirken, dass eine unbefugte Benitzung, vor allem eine

bestimmungswidrige Verbauung von Kleingartenflachen verhindert und eine stets saubere

Instandhaltung und laufende Verbesserung der Kleingartenanlage gewahrleistet wird.

Dieser Kommission gehdren an:

1. Dreivon der Stadt Graz vorgeschlagene Mitglieder.

2. Zwei Vertreter des Landesverbandes der Heimgartner Steiermarks. Ein Vertreter jenes
Vereines, mit dem sich die Kleingartenkommission jeweils zu befassen hat.

Vertreter der einschlagigen Dienststellen des Magistrats Graz kénnen der Kommission

jederzeit beigezogen werden.

Die Kommission hat bei ihrer Tatigkeit bestrebt zu sein, zu einer einheitlichen Auffassung zu

gelangen. Ist das jedoch in speziellen Fallen nicht mdglich, dann ist die Sache dem

Liegenschaftsreferenten zur Entscheidung vorzulegen.

8§14
Schlusshestimmungen

Diese Verordnung tritt mit 1.8.2010 in Kraft.

Der Blrgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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Zusaétzliche Gartenordnung zur Benttzung der
Kleingarten 2010

Praambel

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 25.6.2010 wurde fir die bauliche Ausgestaltung von
Kleingarten nach 8§ 25 Abs. 3 Z 4 Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 1974 eine
Kleingartenverordnung erlassen.

Weiters werden auch noch Richtlinien fur die dariber hinausgehende Gartenbenitzung
erlassen:

§1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Vorschrift finden auf jene Kleingarten Anwendung, die sich auf
Liegenschaften befinden, die im Besitz der Stadt Graz stehen.

Es wird kein Einwand erhoben, wenn diese Gartenordnung von anderen Vereinen
Ubernommen wird.

§2
Begriffsbestimmungen

1. Als Dauerkleingartenanlagen werden in dieser Vorschrift jene Kleingartenanlagen auf
Liegenschaften im Besitz der Stadt Graz bezeichnet, die durch Beschluss des
zustandigen Gemeindeorganes ausdricklich fur dauernde kleingartnerische Zwecke
gewidmet sind.

2. Die sonstigen Kleingartenanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften (6ffentliches
Gut, Vorbehaltsflachen der Stadt Graz, usw.) sind nicht Dauerkleingarten.

3. Als Kleingartenflache oder Parzelle wird das innerhalb einer Kleingartenanlage dem
einzelnen Kleingartner mittels Unterpachtvertrages zur Benltzung Uberlassene
Grundstuck bezeichnet.

Unter kleingartnerischer Nutzung versteht man die Vielfalt des Anbaues von Pflanzen

(Mischkulturen), welche im Rahmen des Erlaubten z. B. Gemuse, Obst, Beeren, Blumen,
Bliutenstraucher und Rasen eine sinnvolle 0©kologische Gartengestaltung ergibt.

§3
Abstellen und Lagerungen

1. Das Garagieren von Motorfahrzeugen aller Art innerhalb von Kleingartenanlagen ist
grundsatzlich nicht erlaubt.

2. Das Abstellen von Wohnwagen, PKW-Anhangern u. dgl. auf Kleingartenflachen ist
unzulassig.
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3. Die Ablagerung von Altmaterial (Alteisen, Geriimpel jeder Art usw.) ist verboten.

§4
Kleintierhaltung

1. In Kleingartenanlagen, welche ausdrtcklich fur kleingartnerische Zwecke gewidmet sind,
ist das Halten von Nutztieren und Katzen ausnahmslos verboten.

2. Hunde sind innerhalb der Kleingartenanlage an der Leine zu fiihren, und dirfen keine
Mdglichkeit haben die Parzelle des Unterpachters ohne Begleitung zu verlassen.

85
Bienenhiitten und Bienenstande

1. Fir die Errichtung von Bienenhitten und Bienenstanden sind die Bestimmungen des
Steiermarkischen Bienenzuchtgesetzes LGBI. Nr. 18/1998 i.d.g.F. maf3geblich und sind
die diesbeziiglichen landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

§6
Larmbelastigende Gartenarbeiten und Abbrennen von biogenen Abfallen

Grundsatzlich sind hinsichtlich der Durchfiihrung von larmbelastigenden Gartenarbeiten und
dem Verbrennen von biogenen Abfallen die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten.

Derzeit sind die larm-, geruchs-, rauch- und staubbelastigenden Haus- und Gartenarbeiten in
der Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 02.07.1998 (Grazer
Immissionsschutzverordnung-ISVO) und das Verbrennen biogener Abfalle im
Bundesgesetzblatt Nr. 405 Jahrgang 1993 gesetzlich geregelt.

Das Abbrennen von Textil-, Kunststoff- und Gummiabféllen, von Altdl und sonstigen Abfallen
ist ausnahmslos verboten. DarlUber hinaus ist auch die steirische Feinstaubverordnung LGBI.
31/2006, wonach ein generelles Verbot von Brauchtumsfeuern festgelegt ist, einzuhalten.

Die Vereinsleitungen sind verhalten, die Einhaltung dieser Verordnung zu tUberwachen, um
ein Einschreiten von Behordenorganen zu vermeiden. Wird gegen ein Mitglied ein
diesbezigliches Strafverfahren eingeleitet, und eine Verwaltungsstrafe verhangt, dann ist
dieses Mitglied durch die Vereinsleitung schriftich zu verwarnen. Im Wiederholungsfalle
kann dies zur Einleitung des Kindigungsverfahren fuhren.

§7
Abldse
Beim Wechsel der Kleingartenparzelle gegen Abldse ist nur jener Betrag grundsatzlich zu

begehren der unter Zugrundelegung der Gartenordnung von einem gerichtlich beeideten
oder zertifizierten Sachverstandigen ermittelt wurde.

§8
Verpflichtung zur Einhaltung der Gartenordnung

Die Verpflichtung zur Einhaltung der Gartenordnung basiert auf den Bestimmungen des
Kleingartengesetzes BGBI. 6/1959 i.d.g.F. Ubertretungen der vorliegenden Gartenordnung
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stellen einen wichtigen Kindigungsgrund im Sinne des vorzitierten Kleingartengesetzes
gegen den Parzelleninhaber (Unterpachter) dar.

89
Einschrankung der Gartenordnung durch den Verein

Den einzelnen Vereinen ist es moglich, mittels Generalversammlungsbeschluss, die in der
Gartenordnung definierten Bestimmungen noch weiter einzuschrénken. Diese sind vorab der
Kleingartenkommission zur Beschlussfassung vorzulegen.

8§10
Rechtliche Wirkungen

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 25.6.2010 werden diese Richtlinien fir die daruber
hinausgehende Gartenbenutzung erlassen und ab 1.8.2010 rechtswirksam. Mit dem
Inkrafttreten dieser Gartenordnung verlieren alle bisherigen, fir den Geltungsbereich dieser
Gartenordnung bestehenden Vorschriften ihre Giltigkeit. Diese Grazer Gartenordnung ist far
alle Kleingartenanlagen die sich im Besitz der Stadt Graz befinden, ein Bestandteil des
Generalpachtvertrages, und dadurch automatisch auch Bestandteil des Unterpachtvertrages
jedes einzelnen Parzelleninhabers (Unterpachters) in solchen Anlagen.

§11
Kleingartenkommission

Zur Uberwachung der Bestimmungen des Generalpachtvertrages und der Einhaltung dieser
Gartenordnung ist eine Kleingartenkommission eingesetzt. Dieser Kommission obliegt es,
insbesondere darauf einzuwirken, dass eine unbefugte Beniitzung, vor allem eine
bestimmungswidrige Verbauung von Kleingartenflachen verhindert und eine stets saubere
Instandhaltung und laufende Verbesserung der Kleingartenanlage gewahrleistet wird.

Dieser Kommission gehdren an:

1. Dreivon der Stadt Graz vorgeschlagene Mitglieder.

2. Zwei Vertreter des Landesverbandes der Heimgartner Steiermarks. Ein Vertreter jenes
Vereines, mit dem sich die Kleingartenkommission jeweils zu befassen hat.

Vertreter der einschlagigen Dienststellen des Magistrats Graz kdonnen der Kommission

jederzeit beigezogen werden.

Die Kommission hat bei ihrer Tatigkeit bestrebt zu sein, zu einer einheitlichen Auffassung zu

gelangen. Ist das jedoch in speziellen Fallen nicht mdglich, dann ist die Sache dem

Liegenschaftsreferenten zur Entscheidung vorzulegen.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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A 14_006371_2010_10

3.17 FLACHENWIDMUNGSPLAN 2002
DER LANDESHAUPTSTADT GRAZ
17. ANDERUNG 2010

Mit Bescheid des Amtes der Steierméarkischen Landesregierung, Fachabteilung 13B,

GZ.: FA13B-10.11 - G 224/2010-5 vom 6.Juli 2010 wurde der 3.17 Flachenwidmungsplan
der Landeshauptstadt Graz — 17. Anderung 2010 gemaR § 29 Abs 8 in Verbindung mit

§ 31 Abs 1 des Steiermarkischen Raumordnungsgesetzes 1974 i.d.F. LGBI Nr. 89/2008 in
der am 24. Juni 2010 vom Gemeinderat beschlossenen Fassung genehmigt.

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 24.Juni 2010
folgende

VERORDNUNG
beschlossen:

Aufgrund der 88 22, 29, 30 und 31 des Steiermarkischen Raumordnungsgesetzes 1974
i.d.F. LGBI Nr. 89/2008 wird der 3.0 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz
in 1 Punkt geéndert.

§1

Der 3.17 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz - 17. Anderung 2010
besteht aus dem Wortlaut, der zeichnerischen Darstellung und dem Erlauterungsbericht. Bei
Widersprichen gilt der Wortlaut der Verordnung, ausgenommen bei angefiihrten
Grundsticksnummern. In diesen Fallen gilt die plangraphische Abgrenzung.

§2

Gegenuber dem 3.0 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz
i.d.F. 3.16 wird folgende Anderung vorgenommen:
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1) A -14-K-757/2002-910 (BI.11-50/2); GBG — Augarten / Kindergarten
KG Jakomini, Grdstk. Nr. 59/5 und Teil von 59/4
Eine bisher als ,Freiland Sondernutzung — Freibad" ausgewiesene Flache wird in
einem Ausmal} von ca. 0,17 ha in ,Freiland Sondernutzung - Kindergarten“ geéndert.

§3

Die Verordnung zum 3.0 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz i.d.F. 3.16
bleibt inhaltlich aufrecht.

84
Die Rechtswirksamkeit des 3.17 Flachenwidmungsplanes 2002 der Landeshauptstadt Graz
—17. Anderung 2010 beginnt gemaR § 101 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967
mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung (Herausgabe des Amtsblattes).
Der 3.17 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz - 17. Anderung 2010 liegt

im Stadtplanungsamt, Europaplatz 20, VI. Stock, wahrend der Amtsstunden zur allgemeinen
Einsicht auf.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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Al4_19650/2010-6

03.01.0 Bebauungsplan
.Lange Gasse - Korosistralie®
lll. Bez., KG Geidorf

Entwurf des Bebauungsplanes
und Anhdrungsverfahren gem. § 27 Abs 2
Stmk ROG 1974 i.d.F. LGBI. Nr. 89/2008

KUNDMACHUNG

Der Entwurf des 03.01.0 Bebauungsplanes ,Lange Gasse - KdrdsistralRe” wird geman § 27
Abs 2 Steiermarkisches Raumordnungsgesetz in der Zeit

von Donnerstag, dem 8. Juli 2010 bis Donnerstag, dem 2. September 2010

zur allgemeinen Einsicht und zur Anhorung fiir die grundbiicherlichen Eigentimer der im
Planungsgebiet liegenden und der daran angrenzenden Grundstiicke sowie fur die, fur die
ortliche Raumplanung zusténdige Abteilung des Amtes der Steiermérkischen Landes-
regierung aufgelegt (Anhérung gemaf § 27 Abs 2 Stmk ROG).

Aufgrund der Auflage in den Sommermonaten wird die gesetzliche Mindestauflagezeit von
sechs Wochen auf acht Wochen verléngert.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus dem Wortlaut (Verordnungsentwurf), der
zeichnerischen Darstellung samt Planzeichenerklarung sowie dem beigefigten
Erlauterungsbericht, liegt gemal § 101 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz im
Stadtplanungsamt des Magistrates Graz, Europaplatz 20, 6.Stock, wahrend der
Amtsstunden (Montag bis Freitag, 7h bis 15h), innerhalb des Auflagezeitraumes zur
allgemeinen Einsicht auf.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist auch auf der Homepage der Stadt Graz zu finden:
http://www.graz.at/bebauungsplanung

Innerhalb der Auflagefrist kbnnen Einwendungen schriftlich und begriindet beim Magistrat
Graz, Stadtplanungsamt, Europaplatz 20, 6. Stock, stempelgebiihrenfrei bekanntgegeben
werden. Zu den Parteienverkehrszeiten (Dienstag und Freitag, 8h bis 12h) wird im
Stadtplanungsamt eine Auskunfts- und Beratungstétigkeit angeboten.

Die im 8 27 Abs 2 Stmk ROG angefiihrten Abteilungen des Amtes der Stmk. Landes-
regierung und die betroffenen grundbticherlichen Eigentimer werden von dieser Kund-
machung zudem schriftlich benachrichtigt.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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A 14-K-902/2005-22
07.12.0 Bebauungsplan

»Herbert-Boeckl-Gasse - Esserweg"”
VII. Bezirk, KG. Engelsdorf

Aufhebung
AufschlieBungsgebiet 14.06

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 24.06.2010 folgende
VERORDNUNG

beschlossen:

Aufgrund der Erflllung der AufschlielBungserfordernisse in Verbindung mit der Verordnung

des 07.12.0 Bebauungsplanes ,Herbert-Boeckl-Gasse - Esserweg” wird gemanR § 23 Abs 3

Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 1974 i.d.g.F. die Festlegung von Bauland als

AufschlieBungsgebiet fur das AufschlieBungsgebiet 14.06 aufgehoben.

Die Ausweisung im 3.0 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz erfolgt

nunmehr als vollwertiges Bauland ,Reines Wohngebiet* mit einer Bebauungsdichte von
0,2-0,6.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nag|
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3.0 FLACHENWIDMUNGSPLAN 2002
DER LANDESHAUPTSTADT GRAZ
AUFHEBUNG DES AUFSCHLIESSUNGS-
GEBIETES Nr. 14.06 A14-K-902/2005
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Stadt m Stadtplanung

A 14-K-902/2005-22

07.12.0 Bebauungsplan
Herbert-Boeckl-Gasse - Esserweg
VII. Bez., KG. Engelsdorf

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 24.06.2010, mit der in Vollziehung der
Aufgaben der ortlichen Raumordnung der 07.12.0 Bebauungsplan Herbert-Boeckl-Gasse -
Esserweg beschlossen wird.

Aufgrund der 88 27, 28 und 29 des Steierméarkischen Raumordnungsgesetzes 1974 (Stmk
ROG), i.d.F. LGBI. 89/2008, in Verbindung mit § 8, 8 11 und § 71 (4) des Steiermarkischen
Baugesetzes 1995 i.d.g.F. wird verordnet:

§1 ALLGEMEINES
Der Bebauungsplan besteht aus dem Wortlaut (Verordnungstext) und
der zeichnerischen Darstellung (Planwerk) samt Planzeichenerklarung.

§2 BEBAUUNGSWEISE
Q) Es ist folgende Bebauungsweise zulassig:
Offene Bebauungsweise.

§3 BEBAUUNGSGRAD, TEILUNGEN
1) Der Bebauungsgrad wird tber das gesamte Planungsgebiet mit maximal 0,35
festgelegt.
(2) Teilungen innerhalb des Planungsgebietes sind nach Erteilung der
Baubewilligung zur objektbezogenen Nutzungsabgrenzung zul&assig.

§4 BAUGRENZLINIEN

(1) Im Planwerk sind die Baugrenzlinien fir Hauptgeb&ude festgelegt.

(2) Im Planwerk sind Baugrenzlinien flr Nebengebaude (3 Zonen) festgelegt,
wobei innerhalb jeder Zone maximal 2 Nebengeb&ude errichtet werden
durfen.

3) Die Baugrenzlinien gelten nicht fur Tiefgaragenrampen und deren
Einhausungen, Kellerabgdnge und deren Einhausungen, Gberdachte PKW-
Abstellplatze, Terrassen u.dgl.
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8§85 GESCHOSSANZAHL, GEBAUDEHOHEN, GESAMTHOHE, DACHER

(1)

(2)
®3)

(4)
()

(6)
(7)

Im Planwerk sind die jeweils maximal zulassigen Gebaudehthen und
Gesamthdhen, sowie die maximal zulassige Geschossanzahl eingetragen.
Die Gesamthohe fur Hauptgebaude darf 10,50 m nicht Gberschreiten.

Die maximal zuldssige Gebaudehohe fir Nebengebaude und Flugdacher
betragt 3,0m.

Hohenbezugspunkt ist das bestehende natirliche Gelénde.

Fur Stiegen - und Lifthauser u.dgl. sind im untergeordneten Ausmal}
Uberschreitungen der maximalen Gebaudehohen zulassig.

Dacher sind mit Dachneigungen von 0 bis 45° zulassig.

Flachdacher bzw. flach geneigte Dacher bis 10° Dachneigung ab 50 m2
sind zu begriinen. Dabei ist eine Substraththe von mindestens 8cm
vorzusehen. Davon ausgenommen sind Dachterrassen, Vordéacher
Glasdachkonstruktionen sowie Ausbildungen technischen Erfordernisses
wie z.B. Stiegen- und Lifth&user u.dgl.

§6 FORMALE GESTALTUNG VON GEBAUDEN

(1)

Das 3.Geschoss darf maximal 80 % der Bruttogeschossflache der durch
Baugrenzlinien bestimmten moglichen Bauflache beanspruchen.

8§87 PKW-ABSTELLPLATZE, FAHRRADABSTELLPLATZE

(1)
(2)

®3)

(4)
(®)

(6)
(7)

Pro Wohneinheit sind mind. 1,8 Stellplatze herzustellen.

PKW-Abstellplatze sind in Tiefgaragen bzw. auf Abstellflachen im Freien
unterzubringen.

PKW-Stellplatze im Freien sind in offener Aufstellung nur in den im Planwerk
mit ,P* bezeichneten Bereichen mdglich. Weitere oberirdische PKW-
Stellplatze sind als tUberdeckte Stellplatze, im Planwerk mit ,Carport"
bezeichnet auszubilden.

PKW-Abstellplatze in offener Aufstellung sind in nicht versiegelter Form

(Rasenstein o0 &) auszufihren.

Tiefgaragenrampen sind nach oben und seitlich einzuhausen. Die
Einhausungen der Tiefgaragenrampen sind innen schallabsorbierend
auszukleiden.

Bauplatziibergreifende Tiefgaragen sind zul&assig.

Uberdeckte Fahrradabstellmdglichkeiten sind wie folgt vorzusehen:

1 Fahrradabstellplatz pro 50 m2 BruttogeschofRflache Wohnnutzung.

1 Fahrradabstellplatz pro 300 m?2 BruttogeschoR3flache Wohnnutzung flr
Besucher.

§8 FREIFLACHEN, GRUNGESTALTUNGEN

(1)

Die im Planwerk dargestellten Grinflachen und Baumpflanzungen sind
fachgerecht anzulegen und auf Dauer zu erhalten. Ausfalle sind zu ersetzen.
Geringfuigige Abweichungen sind im Zuge der Bauplanung zul&ssig. Dabei hat
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(2)

®3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

jedoch die Baumanzahl mindestens den Eintragungen im Planwerk zu
entsprechen.

Die nicht bebauten Flachen, die nicht der Erschlielung u. dgl. dienen, sind als
Grunflachen auszubilden und gartnerisch zu gestalten.

Der Versiegelungsgrad (alle bebauten und alle der ErschlieBung dienenden
Flachen) wird mit 40% begrenzt.

Die Baumpflanzungen sind mit Laubbaumen in Baumschulqualitat geman
ONORM, als Solitar Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 18/20
cm in ein Meter Hohe 3-fach verschult, mit Ballen durchzufiihren. Die Baume
sind gemal’ ONORM L 1122 langfristig zu erhalten und zu pflegen.

Die Baumpflanzungen entlang der Herbert-Boeckl-Gasse und der Verbindung
zwischen Esserweg und Herbert-Boeckl-Gasse haben in Form von
mittelkronigen Baumen zu erfolgen.

Fur klein- bis mittelkronige Baume ist ein unverbautes Wurzelraumvolumen
von 6,0 m3 vorzusehen. Der Mindestabstand bis zum aufgehenden
Mauerwerk betragt 5,0 m.

Die oberste Decke von freiliegenden Tiefgaragen ist mit einer Erdschittung
von mindestens 70cm Hoéhe (ausgenommen Wege und Tiefgaragenaufgéange)
niveaugleich mit dem angrenzenden, gewachsenen Gelande zu Gberdecken
und gartnerisch auszugestalten.

Mindestens pro 5 PKW-Abstellplatze in freier Anordnung ist ein Laubbaum
18/20 in Baumschulqualitat fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten.

Schallschutzwéande sind beidseitig zu begrtinen.

Carportwande und Einhausungen von Tiefgaragen sind mittels
Rankgewachsen Uber Spaliere zu bepflanzen

Im Bauverfahren ist ein AuRenanlagenplan vorzulegen.

§9 SONSTIGES

(1)

()

Fir Einfriedungen sind Zaune ausschliel3lich in nicht blickdichter Form bis zu
einer H6he von max. 1,50 m bzw. Hecken aus standortgerechten Gehdlzen
zuldssig.

Die Errichtung von Plakatwanden oder gro3flachigen Werbeanlagen ist
ausgenommen zum Zwecke der Baustelleneinfriedung nicht zulassig.

8§10 INKRAFTTRETEN

(1)

)

Die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beginnt gemaf § 101 des
Statutes der Landeshauptstadt Graz mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung (Herausgabe des Amtsblattes).

Der Bebauungsplan liegt im Magistrat Graz, Stadtplanungsamt, Europaplatz
20, 6. Stock, wahrend der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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A 14-043010_2008

08.11.0 Bebauungsplan — Teil B
STERNACKERWEG — JOHANN-WEITZER-WEG
AufschlieRungsgebiet 12.06

VIIl. Bez., KG St. Peter

Teile von Gst. 39/16

Teilaufhebung
AufschlieBungsgebiet 12.06

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 24.6.2010
folgende

VERORDNUNG

beschlossen:

Aufgrund der Erfullung der AufschlieBungserfordernisse in Verbindung mit der
Verordnung des 08.11.0 Bebauungsplanes - Teil B ,STERNACKERWEG -
JOHANN-WEITZER-WEG* wird gemal 8§ 23 Abs 3 Steiermérkisches Raum-
ordnungsgesetz 1974 i.d.g.F. die Festlegung von Bauland als AufschlieBungsgebiet
fur diesen Teil des AufschlieBungsgebietes 12.06 aufgehoben.

Die Ausweisung im 3.0 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt Graz

erfolgt nunmehr als vollwertiges Bauland ,Reines Wohngebiet* mit einer
Bebauungsdichte von 0,2 - 0,6.

Der Blrgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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3.0 FLACHENWIDMUNGSPLAN 2002

DER LANDESHAUPTSTADT GRAZ
TEILAUFHEBUNG DES AUFSCHLIESSUNGS-
GEBIETES Nr. 12.06 A14_043010_2008
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Stadt m Stadtplanung

Al14_043010_2008

8.11.0 BEBAUUNGSPLAN — Teil B
STERNACKERWEG - JOHANN-WEITZER-WEG

VIIl. Bez., KG Graz St. Peter

Beschluss

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 24.6.2010 mit der in Vollziehung der
Aufgaben der 6rtlichen Raumordnung der 8.11.0 Bebauungsplan STERNACKERWEG -
JOHANN-WEITZER-WEG - Teil B beschlossen wird.

Aufgrund der 88 27, 28 und 29 des Steiermérkischen Raumordnungsgesetzes 1974 (Stmk.
ROG), i.d.F. LGBI. 89/2008, in Verbindung mit § 8, § 11 und § 71 (4) des Steiermérkischen
Baugesetzes 1995 i.d.g.F. wird verordnet:

§1

§2

§3

§4

§5

ALLGEMEINES
Der Bebauungsplan besteht aus dem Wortlaut (Verordnungstext) und der
zeichnerischen Darstellung (Planwerk) samt Planzeichenerklarung.

BEBAUUNGSWEISE
Es sind folgende Bebauungsweisen zulassig:
Offene, gekuppelte oder geschlossene

BEBAUUNGSGRAD
Bebauungsgrad: mindestens: 0,15, héchstens: 0,35

BAUGRENZLINIEN, ABSTANDE

(1) Im Planwerk sind die Baugrenzlinien fir Hauptgebaude festgelegt.

(2) Die Baugrenzlinien gelten nicht fir untergeordnete BaumafRnahmen wie
maximal zwei Tiefgaragenrampen, Tiefgaragen- Kellerabgdnge und begrinte
Einhausungen, Stiegenhauser, Liftbauwerke, Vordacher sowie Flugdacher
gemal § 6 Abs. 4.

GESCHOSSANZAHL, GEBAUDEHOHEN, GESAMTHOHE, DACHER
D) Im Planwerk sind die jeweils maximal zulassigen Geschosszahlen
eingetragen.

Nr. 9 vom 7. Juli 2010 Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz Seite 34 von 49



(2)

®3)
(4)
(®)
(6)

Dabei gelten bezogen auf die jeweiligen Ho6henbezugspunkte folgende
maximale Hohen:

Geschossanzahl: Gebaudehothe Gesamthohe:
traufenseitig:

2G max. 7,50 m max. 10,00 m

3G max. 10,50 m max. 12,00 m

Hohenbezugspunkt ist die jeweilige Verschneidung mit dem natlrlichen
Gelande.

Fur Stiegen- und LifthAuser sind im untergeordneten Ausmal
Uberschreitungen der maximalen Gebaudehohen zulassig.

Déacher — auch Flugdacher - sind mit einer Dachneigung bis zu 8 Grad
zuldssig und zu begrinen.

Von der Verpflichtung der Dachbegriinung sind Dachterrassen, verglaste
Vordacher, Glasdachkonstruktionen sowie Ausbildungen technischen
Erfordernisses wie z.B. Stiegen- und Lifthauser sowie Bauteile fir die Nutzung
alternativer Energien ausgenommen solange das Gesamtausmafd der nicht
begriinten Anteile von Dachern pro Bauplatz 40 Prozent nicht Gbersteigt.

§6 FORMALE GESTALTUNG VON GEBAUDEN UND BAULICHEN

ANLAGEN

QD Offene Laubengénge entlang des offentlichen Gutes sind unzulassig.

(2) Die flachige Verrieselung von Oberflachenwéassern darf durch bauliche
Mafnahmen nicht behindert werden.

3) Fur den Giltigkeitsbereich sind maximal 2 Flugdacher im Ausmal3 von

(4)

maximal je 75 m2 zur Uberdachung von Millinseln  und
Fahrradabstellbereichen zulassig.
Nebengebéaude sind unzulassig.

§7 VERKEHRSANLAGEN
Die Tiefgaragenzufahrten haben auf kiirzest méglichem Weg zu erfolgen.

§8 PKW-ABSTELLPLATZE

(1)
(2)

®3)

4)
(5)

Pro Wohneinheit sind mindestens 1,8 Stellplatze anzuordnen.

Die KFZ-Abstellplatze sind - ausgenommen innerhalb der im Planwerk mit ,,P*
bezeichneten Flachen - in Tiefgaragen herzustellen oder in die
Hauptgebdude zu integrieren.

PKW-Abstellflachen im Freien sind wie  folgt auszufuhren:
- Nur in den ausgewiesenen Bereichen It. Planwerk (P - ungefdhre Lage)
- Mit unversiegelter Oberflache (Macadam, Rasensteinen o0.4.). Dies gilt nicht
fur KFZ-Abstellplatze fur Menschen mit Behinderung.

Tiefgaragenrampen sind nach oben und seitlich einzuhausen.

Im Planungsgebiet sind je 50 m2 Wohnflache ein (Uberdachter,
witterungsgeschuitzter und leicht erreichbarer Fahrradabstellplatz sowie fir
Besucher je 300 m? Wohnflache ein Fahrradabstellplatz zu errichten.

8§89 FREIFLACHEN, GRUNGESTALTUNGEN

(1)

Die im Planwerk dargestellten Grinflachen und Baumpflanzungen sind
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(2)

®3)
(4)

()
(6)

(7)

fachgerecht anzulegen und auf Dauer zu erhalten (ONORM L1122).
Geringfligige Abweichungen sind im Zuge der Bauplanung zulassig. Der
Abstand der Baumachse vom aufgehenden Mauerwerk hat jedenfalls bei
kleinkronigen Baumen 3,0m und bei mittel- und grof3kronigen Baumen
stralBenbegleitend mind. 4,5m und ansonsten mind. 6,0m zu betragen. Dabei
hat jedoch die Baumanzahl mindestens den Eintragungen im Planwerk zu
entsprechen.

Die oberste Decke von frei liegenden Tiefgaragen ist mit einer Erdschittung
von mindestens 70cm HOhe niveaugleich mit dem angrenzenden,
gewachsenen Geldnde zu Uberdecken und gartnerisch auszugestalten.
Ausgenommen davon ist die begriinte Uberdachung der Tiefgaragenrampe
(30cm  Humusschicht) sowie befestigte Flachen. Im Bereich der
Laubbaumpflanzungen lber der obersten Decke von einer frei liegenden
Tiefgarage ist punktuell eine hdhere Erdschittung von 1,0m fir kleinkronige
und 1,50 m fur groRkronige B&ume erforderlich.

Die nicht bebauten Flachen, die nicht der ErschlieBung u. dgl. dienen, sind als
Griunflachen auszubilden und gartnerisch zu gestalten.

Der Versiegelungsgrad (unter Beriicksichtigung aller bebauten und aller der
ErschlieBung dienenden Flachen) wird mit maximal
40 Prozent begrenzt.

Mindestens nach 4 PKW-Abstellplatzen in freier Anordnung ist ein Laubbaum
fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Gelandeveranderungen (Anschittungen bzw. Abgrabungen) sind nur
ausgleichend bzw. im Rahmen von Kinderspielplatzen und Baumpflanzungen
Uber der Tiefgarage zulassig.

Im Bauverfahren ist ein AulRenanlagenplan vorzulegen.

§10 SONSTIGES

(1)
)

®3)

Die Errichtung von Plakatwanden ist unzulassig. Ausgenommen davon sind
zeitlich beschrankte Provisorien zum Zwecke der Baustelleneinfassung.
Einfriedungen bzw. Zaune sind ausschlieflich in nicht blickdichter Form bis zu
einer Hohe von max. 1,50 m bzw. Hecken aus standortgerechten Geholzen
zulassig.

Einfriedungen an den o6ffentlichen Strallen sind so auszuflhren, dass die
Ableitung der Niederschlagswasser von den Stralen auf den Bauplatz
weiterhin moglich ist.

8§11 INKRAFTTRETEN

(1)

(2)

Die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beginnt gemal § 101 des
Statutes der Landeshauptstadt Graz mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung (Herausgabe des Amtsblattes).

Der Bebauungsplan liegt im Magistrat Graz, Stadtplanungsamt,

Europaplatz 20, 6. Stock, wahrend der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht
auf und ist unter www.graz.at/bebauungsplanung einzusehen.

Der Birgermeister:

Mag. Siegfried Nagl
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A 14_030488/2009

16.14.0 Bebauungsplan
» Weblinger Strafl3e — MartinhofstralRe*
XVI. Bez., KG. Webling

Entwurf des Bebauungsplanes
und Anhoérungsverfahren gem. § 27 Abs 2
Stmk ROG 1974 i.d.F. LGBI. Nr. 89/2008

KUNDMACHUNG

Der Entwurf des 16.14.0 Bebauungsplanes ,Weblinger Stral3e — MartinhofstraRe* wird
geman § 27 Abs 2 Steiermarkisches Raumordnungsgesetz in der Zeit

von Donnerstag, dem 8. Juli 2010 bis Donnerstag, dem 2. September 2010

zur allgemeinen Einsicht und zur Anhérung fir die grundbicherlichen Eigentimer der im
Planungsgebiet liegenden und der daran angrenzenden Grundstiicke sowie fir die, fur die
ortliche Raumplanung zustandige Abteilung des Amtes der Steiermérkischen
Landesregierung aufgelegt (Anhdrung gemaf § 27 Abs 2 Stmk ROG).

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus dem Wortlaut (Verordnungsentwurf), der
zeichnerischen Darstellung samt Planzeichenerklarung sowie dem beigefiigten
Erlauterungsbericht, liegt gemal § 101 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz im
Stadtplanungsamt des Magistrates Graz, Europaplatz 20, 6.Stock, wahrend der
Amtsstunden (Montag bis Freitag, 7h bis 15h), innerhalb des Auflagezeitraumes zur
allgemeinen Einsicht auf.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ist auch auf der Homepage der Stadt Graz zu finden:
http://www.graz.at/bebauungsplanung

Innerhalb der Auflagefrist konnen Einwendungen schriftlich und begriindet beim Magistrat
Graz, Stadtplanungsamt, Europaplatz 20, 6. Stock, stempelgebiihrenfrei bekanntgegeben
werden. Zu den Parteienverkehrszeiten (Dienstag und Freitag, 8h bis 12h) wird im
Stadtplanungsamt eine Auskunfts- und Beratungstétigkeit angeboten.

Die im 8 27 Abs 2 Stmk ROG angefuhrten Abteilungen des Amtes der Stmk.
Landesregierung und die betroffenen grundbiicherlichen Eigentimer werden von dieser
Kundmachung zudem schriftlich benachrichtigt.

Der Biurgermeister:

Mag. Siegfried Nag|
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Stadt m Prisidialamt

Aus der GR-Sitzung vom 25. Méarz 2010
(klicken, um dem Link zu folgen)

Vorsitzende:

Burgermeister Mag. Siegfried Nagl, Burgermeisterstellvertreterin Lisa Rucker, Stadtrat Detlev
Eisel-Eiselsberg

Anwesende:

die Stadtratinnen Elke Edlinger, Mag. (FH) Mario Eustacchio, Mag.? (FH) Sonja Grabner,
Elke Kahr, Mag. Dr. Wolfgang Riedler und DI Dr. Gerhard Rusch (samtliche nicht dem
Gemeinderat angehoérend) und 53 Mitglieder des Gemeinderates

Entschuldigt: die Gemeinderatinnen Mag.? DI Daniela Grabe, Elisabeth Potzinger und
Mag. René Schonberger

Schriftfihrer: Wolfgang Polz

Schriftprifer/in: GR Stefan Schneider

Beginn: 13.10 Uhr

Ende der Sitzung: 17.45 Uhr
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Fragestunde des Gemeinderates

1. FuRgangerampel am Kaiser-Franz-Josef-Kai/H6he Murinsel
(GR. Schrock, BZO an Bgm.-Stvin. Riicker, Griine)

2. Vergabe rollstuhlgerechter Gemeindewohnungen
(GR. Hohensinner, OVP an StRin. Edlinger, SPO)

3. Dienstpostenplan Feuerwehr (GR. Kolar, SPO an StR. Dipl.-Ing. Dr. Riisch, OVP)

4. Sicherung von Vorbehaltsflachen fur Sport
(GRin. Jahn, Grune an StR. Eisel-Eiselsberg, OVP)

5. Testlauf von Essenslieferungen im Einweg-Plastikgeschirr
(GRin. Schloffer, KPO an StRin. Edlinger, SPO)

6. Auswirkungen der Ladetatigkeitsverkirzung auf die Gewerbetreibenden in der Grazer
Innenstadt im Hinblick auf Ihre Zustandigkeit fur die A 15 (GR. Hétzl, FPO an StRin.
Mag.? (FH) Grabner, OVP)

7. Behebung aufgetretener Schaden an den Fahrbahnbelagen
(GR. Mag. Mariacher, BZO an Bgm.-Stvin. Ricker, Griine)

8. Evaluierungsergebnis der grol3raumigen Sperrflachen vor Ful3gangerubergangen
(GR. Mayr, OVP an Bgm.-Stvin. Ricker, Griine)

9. Kriterien zur Ernennung von Ehrenbirgerinnen (GRin. Mag.? Grabe, Griine an Bgm.
Mag. Nagl, OVP)

10. Zukunft des Referates fur Birgerlnnenbeteiligung
(GRin. Bergmann, KPO an Bgm. Mag. Nagl, OVP)

11. Geplante Parkplatzsituation Bad Eggenberg (GRin. Benedik, FPO an Bgm.-Stvin.
Rucker, Griine)
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Tagesordnung

1

Préds 9631/2003-3 einstirmmig angenammen
Steirische Hagelabwehrgenossenschaft;
Vertretung der Stadt Graz - Anderung

2

PraS 12972/2003'9 mit Mehrheit angenomrmean

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH;
Anderung der Vertretung der Stadt Graz im Aufsichtsrat

3

Pras. 13233/2003-10 mit Mehrheit angenommen
Tourismusverband Stadt Graz,
Mitglieder der Tourismuskommission - Anderung

4

Pras. 11226/2003-26 ainstimmig angenammen
Osterreichischer Stadtebund;

Bestellung der Vertretung der Stadt Graz

1) im Frauenausschuss

1) im Arbeitskreis Energiekonzepte

5

A 2 - 8692/2010 einstimmig angenommen
Gemeindejagden in der Stadt Graz - Antrag auf
Verlangerung der Jagdpachtzeit

6

A 6-019761/2009-0005 abgezetzt f zuriickgestellt { zuriickgezogen
A 8-000674/2009-44

A 1-55/2009-11

Genehmigung von jahrlich € 562.500,-- fur die stadt. Betriebsfilhrung der im Bau
befindlichen neuen 4-gruppigen Kinderkrippe Prochaskagasse 17, 8010 Graz,

im Gegenzug: geschatzte Einnahmen aus Forderungen und Elternbeitragen:

ca. € 191.000,--

Personaleinsparungen ab Betreuungsjahr 2011/12: geschatzt € 83.000,--

A 8 - 22996/2006'19,20 einstimmig angenommen
Amt fur Wohnungsangelegenheiten

Umfassende Sanierung von stadtischen Wohnhausern - Darlehensaufnahme in der
Hbhe von insgesamt € 1,156.227,00 beim Land Steiermark
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A 8 - 40945/08 '11 mit Mehrheit angenamren
CIS Creative Industries Styria GmbH

Ermé&chtigung fur den Vertreter der Stadt Graz gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967, Umlaufbeschluss

A 8/4 - 21335/2009 einstirnmig angenommen
Gst. Nr. 2699/21, 2159/4, je KG Jakomini und 2/19, 2/64,

2/65, 2/4, 1/3, je KG Liebenau;

Einrdumung einer grundbicherlichen Dienstbarkeit zur Verlegung und des Betriebes
einer unterirdischen 20-KV-Kabelleitung auf immer wéhrende Zeit

10

A 8/4 - 1539/2005 einstimnmig angenommen
Alte PoststralRe

Auflassung vom 6ffentlichen Gut und unentgeltliche Rickibereignung des Gdst. Nr.
725, EZ 50000, KG Algersdorf

11

A 8/4 - 38595/2008 einstimmig angenammen
Gostinger Straflle 118

Auflassung vom o6ffentlichen Gut und unentgeltliche Rickibereignung des Gdst. Nr.
550/12, EZ 50000, KG Gdsting

12
A 8/4 o 30304/2009 einstimmig angenammean
Monsbergergasse

Auflassung vom o6ffentlichen Gut und Einblcherung in das Privatvermégen der Stadt
Graz zweier je ca. 10 m2 grofRen Teilflachen des Gdst. Nr. 1947/10, EZ 50000, KG
Jakomini

13
A 8/4 - 39969/2009 ainstimmig angenammen
Rohrbachergasse

Auflassung vom o6ffentlichen Gut und Einblcherung in das Privatvermégen der Stadt
Graz einer ca. 35 m2 grofRen Teilflache des Gdst. Nr. 846/1, EZ 50000, KG Andritz

14

A 8/4 - 37436/2009 einstimnmig angenommen
Gritzenkogel - Gehweg

Ubernahme des Gdst.Nr. 456 EZ 1505, KG Baierdorf, in das dffentliche Gut der
Stadt Graz

15
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A 8/4 - 20474/2006 einztimmig angenammen
Moelkweg - Gehsteigerrichtung

Ubernahme einer 35 m2 groRen Teilflache des Gdst. Nr. .868, EZ 1120, KG
Waltendorf, in das offentliche Gut der Stadt Graz

16

A 8/4 - 9447/2009
Moserhofgasse - Geh- und Radweg
Ubernahme einer ca. 18 m2 groRen Teilflache des Gdst. Nr. 1883, EZ 2549, KG

Jakomini, fur die Aufweitung einer Geh- und Radwegeinmiindung in das 6ffentliche
Gut der Stadt Graz

einstimmig angenaommen

17

A 8/4 - 14799/2009
Sternéckerweg 97 a - h
StralBenregulierung
Ubernahme einer ca. 90 m2 groRen Teilflache des Gdst. Nr. 968, EZ 621, KG Graz
Stadt - Messendorf, in das 6ffentliche Gut der Stadt Graz

einstimmig angenammen

18

A 8/4 - 30300/2009
ZanklistraRe - Geh- und Radweg
Ubernahme einer ca. 316 m2 groRRen Tfl. des Gdst. Nr. .170/3, EZ 1477, KG
Gosting, in das offentliche Gut der Stadt Graz

einstimmig angenammen

19

A 14-6371/2010-1

3.17 Flachenwidmungsplan 2002 der Landeshauptstadt
Graz

17. Anderung - Entwurf

Beschluss Uber die 6ffentliche Auflage

mit Mehrheit angenonmman

20

A 14-K 546 1996 52 rnit Mehrheit angenommien
04.03.1 Bebauungsplan

Lendplatz - KeplerstralRe - Neubaugasse

1. Anderung

VI. Bez., KG Lend

Beschluss

21

A 16 - 77/4'2004 einstimmig angenammen
Kulturentwicklung der Stadt Graz, Informationsbericht

Grazer Kulturbeirat

Anpassungen im Fachbeiratssystem
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22

A 23'000612/2004/0063 einstimmig angenammen
Anderung der Richtlinie fiir die Férderung des Ankaufs

waschbarer und wiederverwendbarer Windeln fur Einzelpersonen,

»,Grazer Windelscheck™

23

KFA K 193 1991 317 ainstimnmig angenaommen
AMBU Ambulatorium fur physikalische Therapie an der Mur

GmbH

8020 Graz, Grieskai 104

4. Zusatzvereinbarung zum Vertrag vom 12.9.2002, gultig ab 1.1.2010

24

KFA K 42 2003 16 mit Mehrheit angenonmmean
Sonderklassevereinbarung mit der Privatklinik Graz-Ragnitz
GmbH giiltig ab 1.4.2010
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Nachtrag
1

A 8 -41291/2009-5
SSA - K -20755-2003-21
Stadtschulamt - DachgeschofRausbau der VS Liebenau;

Projektgenehmigung tber € 1.200.000,-- inkl. Einrichtung und MWSt; Projektjahre
2010 und 2011;

Realisierung durch die Grazer Bau- u. Grunlandsicherungs-GesmbH

einstimmig angenammen

2

A 8 -41291/2009-7

SSA - 12812/2004-38

Stadtschulamt - VS St. Veit;
Projektgenehmigung, 2-stufiges Verfahren;
Genehmigung des Erweiterungsbaues mit Gesamtprojektkosten von

€ 2,956.000,-- exkl. MWSt; Realisierung durch die Grazer Bau- u.
Grunlandsicherungs-GesmbH

einstimmig angenammean

A 8 -41291/2009-10
Stadtbaudirektion
Neugestaltung Sonnenfelsplatz
haushaltsplanmafige Vorsorge Uber € 750.000,-- in der AOG 2010

abgesetzt/ zuriickgestellt s zuriickgezogen
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Dringlichkeitsantrage

1. Gratisparken fir umweltfreundliche Pkw (GR. Herper, SPO)
Dringlichkeit abgelehnt

2. Pflegefinanzierung (GRin. Waltraud Haas-Wippel, SPO)
Antrag einstimmig angenommen

3. Foérderung von Zivilcourage und Opferschutz (GR. Schneider, Griine)
Antrag einstimmig angenommen

4. Verlegung der 110-kV-Leitung entlang der GKB-Trasse in mindestens 1,5 m Tiefe
(GRin. Mag.? Pavlovec-Meixner, Griine)
Dringlichkeit und Antrag einstimmig angenommen

5. Raus aus Euratom — Unterstitzung des Volksbegehrens (GR. Mag. Fabisch, KPO)
Dringlichkeit abgelehnt

6. Zusatzliche Gastgarten am Grazer Hauptplatz (GR. Sippel, FPO)
Dringlichkeit abgelehnt

7. Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Graz zum Zwecke des praventiven

Brandschutzes, insbesondere fiir Senioren (GR. Mag. Mariacher, BZO)
Dringlichkeit abgelehnt
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Anfragen an den Blrgermeister

1. BaumafRnahmen Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof/Masterplan
(GR. Kolar, SPO)

2. Beantwortung der miindlichen Anfrage von der Gemeinderatssitzung vom 24.9.2009
(GR. Martiner, SPO)

3. Hochwasserschutz Schickelbach Andritz (GR. Martiner, SPO)
4. Sozialwohnungen fiir Familien ab 5 Personen (GRin. Mag.? Bauer, SPO)
5. Sozial vertragliche Preise in Grazer Freibadern (GRin. Bergmann, KPO)

6. Reformvorschlage des Migrantinnenbeirats der Stadt Graz
(GRin. Mag.? Taberhofer, KPO)

7. Stellenbesetzung im Integrationsreferat der Stadt Graz
(GRin. Mag.? Taberhofer, KPO)

8. Marburger StralRe — Tempo 30 (GR. Eber, KPO)

9. Schlechter Zustand der Grazer FuRgangerzonen (GR. Sikora, KPO)

10. Tatigkeitsbericht betreffend die Ordnungswache (GR. Mag. Korschelt, FPO)
11. Fahrradpolizei (GR. Mag. Korschelt, FPO)

12. Errichtung eines Gehsteiges in der Waltendorfer HauptstraRe auf Héhe des
Lebensmittelshandels Sauer; Stand der Dinge (GR. Hotzl, FPO)

13. Fordergelder aus dem Katastrophenfonds des Landes Steiermark
(GR. Mag. Mariacher, BZO)
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Antrage

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

OBB, gerechte Verteilung der Niederflurgarnituren - Petition an die BM Doris Bures
(GR. Hohensinner, OVP)

Verkehrslichtsignalanlage an der Kreuzung Moserhofgasse — Petersgasse
(GR. Koroschetz, OVP)

Uberwachung der Behindertenparkplatze (GR. Mag. Kowald, OVP)
Anpassungsfahiger Wohnbau (GR. Mag. Kowald, OVP)

StraBensanierung des Murradweges im Bereich zwischen der Seifenfabrik und dem
Puch-Steg (linkes Murufer) (GR. Kvas, OVP)

Anderung des Wohnungseigentumsgesetz/Mietrechtsgesetz (GR. Mag. Spath, OVP)
MaRnahmenpaket fiir die SackstralRe (GR. Eichberger, SPO)

Kindergarten KalvarienbergstraRe/Ersatzlésung (GR. Eichberger, SPO)
Rezeptgebiihren-Obergrenze mittels E-Card auch bei KFA (GR. Kolar, SPO)

Information Uber Bezirksratsantrage an jeweilige Ausschusse
(GRin. Mag.? Bauer, SPO)

GVB-Haltestelle Messendorfer StraRe/Wartehaus (GRin. Haas-Wippel, SPO)
Geh- und Radwegbeleuchtung Murlauf Nord Richtung Weinitzen (GR. Martiner, SPO)

Informationen Uber Richtlinien fir Sonntagsoffnung bei Familienbetrieben als
Nahversorger (GRin. Mag.? Pavlovec-Meixner, Griine)

Altenurlaubsaktion auch auf die Stadt Graz ausdehnen
(GRin. Mag.? Taberhofer, KPO)

Maflnahmen zur Férderung der Wahlbeteiligung von Jugendlichen
(GRin. Jahn, Grlne)

Erhalt des Augartenbades und der Augartensauna (GR. Eber, KPO)
Dehnhilfen im Augarten (GR. Eber, KPO)

Beseitigung des Miillproblems am Rosenhain (GR. Mag. Fabisch, KPO)
KollonitschstraRe (Bezirk Ries) (GR. Mag. Korschelt, FPO)
Schiilerlotse fiir Schutzweg PeterstalstraRe (GR. Mag. Korschelt, FPO)
Neues Leitbild fir stadtische Kindergarten (GRin. Benedik, FPO)
Renovierung Wetterhauschen im Stadtpark (GRin. Benedik, FPO)

Staubvermeidung beim Einkehren von Streumitteln (GR. Ing. Lohr, FPO)
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24. Aufstellung einer digitalen Geschwindigkeitsanzeigetafel in der St.-Peter-Hauptstraf3e
(GR. Hotzl, FPO)

25. Begrunung der Herrengasse (GR. Hoétzl, FPO)
26. Wochentliche Gratisbadetage (GR. Schrock, BZO)

27. GAK-Zwangsausgleich (GR. Mag. Mariacher, BZO)
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	GZ Präs. 003786/2008/0005 
	GZ.:  Präs 003786/2008/0005
	GZ.: Präs. 009783/2003/0176
	Artikel I
	Leiter/in der Küche Rosenhain € 104,10 mtl.
	Bedienstete des Gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
	Krankenpflege, wenn diese zur Hygienefachkraft bestellt sind  € 145,50 mtl.
	Leiter/in der Küche Rosenhain € 104,10 mtl.
	Bedienstete des Gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
	Krankenpflege, wenn diese zur Hygienefachkraft bestellt sind  € 145,50 mtl.

	Referat Gewerbeverfahren
	GZ.: A 4 – K 410/qu/2000      
	K U N D M A C H U N G

	Gartenbenützung
	Einschränkung der Gartenordnung durch den Verein
	A14_19650/2010-6 
	III. Bez., KG Geidorf
	Aufhebung
	des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 24.06.2010, mit der in Vollziehung der Aufgaben der örtlichen Raumordnung der 07.12.0 Bebauungsplan Herbert-Boeckl-Gasse - Esserweg beschlossen wird.Aufgrund der §§ 27, 28 und 29 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 1974 (Stmk ROG), i.d.F. LGBl. 89/2008, in Verbindung mit § 8 , § 11  und § 71 (4)  des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 i.d.g.F. wird verordnet:

	„Weblinger Straße – Martinhofstraße“



